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Preußisches Gesetz über die kirchliche
Disziplinargewalt und die Errichtung des
Gerichtshofs für kirchliche Angelegenheiten
vom 12. Mai 1873

Das preußische Gesetz über die kirchliche Disziplinargewalt und die

Errichtung des Gerichtshofs für kirchliche Angelegenheiten vom 12. Mai

1873 war das zweite der gegen die katholische Kirche gerichteten

Maigesetze des preußischen StaatS. Es erlaubte die Ausübung der

kirchlichen Disziplinargewalt gegen preußische Geistliche ausschließlich

von deutschen kirchlichen Behörden. Somit war die Disziplinargewalt des

Papstes und der Römischen Kurie ausgeschlossen. In einem geordneten

Prozessverfahren konnten auch staatliche Behörden ein Verfahren auf

Amtsenthebung einleiten, wenn Geistliche gegen staatliche Gesetze und

Anordnungen verstießen.
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